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Gemeinde Reit im Winkl   
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
mit integriertem Grünordnungsplan „Hotel zur Post“ 
1. Änderung                             
 
 

Begründung 
 

  
 

A.   Anlass und Erfordernis der Planung 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Hotel zur Post" der Gemeinde Reit im Winkl trat am 
10.01.2022 in Kraft und weist im Ortskern der Gemeinde ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO 
mit zwei Baufenstern der Zweckbestimmung "Fremdenverkehr" aus.  
 
Der Gemeinderat Reit im Winkl hat in seiner Sitzung vom 11.07.2023 die 1. Änderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Hotel zur Post“ beschlossen. Der Beschluss wurde erforder-
lich, nachdem im Vorhaben- und Erschließungsplan für die geplante Hotelanlage im Sondergebiet 
1 Änderungen vorgenommen wurden. 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes wurde das Büro  
 
Mißberger + Wiesbauer  Architekten 
84508 Burgkirchen, Mozartstraße 19 
 
beauftragt. 
 
 
  

B. Planungsrechtliche Situation 

 
Ziele der Raumordnung 
 
Landesentwicklungsprogramm Bayern 
 
Gemäß des Landesentwicklungsprogramms Bayern in der Fassung vom 16.05.2023 ist die Ge-
meinde Reit im Winkl als Raum mit besonderem Handlungsbedarf (Einzelgemeinde) eingestuft. 
Damit soll die Gemeinde Reit im Winkl vom Vorrangprinzip (vgl. LEP 2.2.4), das bei Planungen 
und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie bei der Auswei-
sung räumlicher Förderschwerpunkte und Fördermaßnahmen gilt, profitieren. 
 
Die Gemeinde Reit im Winkl gehört zum Alpengebiet. Die Entwicklungsgrundsätze und Ziele des 
Alpengebiets werden durch die Planung nicht berührt. Die Erholungsfunktion des Ortes mit seinem 
Landschaftsraum wird durch den geplanten Hotelneubau gestärkt.  
 
Das LEP nennt u.a. den Grundsatz, dass historische Ortskerne unter Wahrung ihrer denkmalwür-
digen oder ortsbildprägenden Baukultur erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden sollen 
(vgl. LEP 8.4.1 G). Außerdem sollen die Standortvoraussetzungen für eine wettbewerbsfähige 



Gemeinde Reit im Winkl        Bebauungsplan „Hotel zur Post“ – 1. Änderung          Mißberger + Wiesbauer Architek-
ten 

2 

 

 

Tourismuswirtschaft erhalten und verbessert werden (vgl. LEP 5.1 G) sowie die Potenziale der 
Innenentwicklung möglichst vorrangig genutzt werden (vgl. LEP 3.2 Z). [1]  
 
 
Regionalplanung 
 
Die Gemeinde Reit im Winkl ist raumordnerisch der Region 18 Südostoberbayern zugeordnet. 
Laut Regionalplan Südostoberbayern sollen für den Planungsbereich u.a. folgende Ziele und 
Grundsätze verfolgt werden: [2] 
 
o Die Region Südostoberbayern ist in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräumen nachhaltig zu 

entwickeln, so dass sie als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum für die Bevölkerung er-
halten bleibt. Die landschaftliche Schönheit und Vielfalt soll erhalten und die natürlichen Le-
bensgrundlagen gesichert, ggf. wiederhergestellt werden. Das reiche Kulturerbe soll bewahrt 
und das Heimatbewusstsein erhalten werden (vgl. RP 18 A I 1 G). 

o Die Einwohnerentwicklung soll sich in einem eng gezogenen organischen Rahmen vollzie-
hen. Dem Bauen für Einheimische kommt Vorrang zu. Die Entstehung von überwiegend ei-
gengenutzten Freizeitwohngelegenheiten soll verhindert werden (vgl. RP 18 A I 6.3 Z). 

o Gliedernde Grünflächen und Freiräume im Ortsbereich und zwischen den Siedlungseinheiten 
sollen erhalten, entwickelt und erweitert werden. Sie sollen untereinander und mit der freien 
Landschaft verbunden werden (vgl. RP 18 B I 2.1 Z). 

o In allen Teilräumen der Region soll das Arbeitsplatzangebot erweitert werden. Saisonalen 
Schwankungen soll im Tourismusgewerbe entgegengewirkt werden (RP 18 B V 4 G). 

o Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus soll das Angebot weiter verbessert, 
aktualisiert und saisonal stärker ausgeglichen werden (vgl. RP 18 B VI 1 G). 

o Im Süden der Region soll die Erholungs- und Tourismusfunktion qualitativ verbessert und 
saisonal verlängert werden (vgl. RP 18 B VI 2.2 G).  

o Das erreichte Niveau an Einrichtungen und Dienstleistungen soll zumindest erhalten und in 
allen Gebieten qualitativ ausgebaut werden. Saisonverlängernde Maßnahmen sollen das An-
gebot in den Tourismus- und Erholungsgebieten stabilisieren und Neuentwicklungen zulas-
sen (vgl. RP 18 B VI 4 G). 

 
Die Bebauungsplanänderung entspricht damit den Zielen der Raumordnung. 
 
 
Flächennutzungsplan 
 
Die überplante Fläche ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Reit im Winkl als 
Besonderes Wohngebiet, Sonstige Grünfläche und Parkplatz dargestellt. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes umfasst Flächen bzw. Teilflächen der Flur-Nrn. 12, 89/4, 9/9, 9/10, 11/3, 
11/4, 11/8, 12/7, 18/6 und 20/2 der Gemarkung Reit im Winkl und weist eine Größe von 9.686 m² 
auf.  
 
Der Flächennutzungsplan stellt außerhalb des Geltungsbereichs 
im Osten: Gemeinbedarfsfläche, Besonderes Wohngebiet 
im Süden und Westen: Besonderes Wohngebiet und Sonstige Grünfläche 
im Norden: Grünfläche (Parkanlage), Besonderes Wohngebiet 
dar.  
 
Das Verfahren wird gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt. Die geplante Änderung 
des Bebauungsplanes dient inhaltlich der Innenentwicklung im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB. Die 
überplante Fläche ermöglicht durch die angrenzenden Erschließungssysteme einen sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden. Die Größe der festgesetzten Grundfläche liegt deutlich unter 
20.000 m². 
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Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung nach dem Inkrafttreten des Bebauungs-
planes angepasst. 
 
Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

 
 
C.  Erschließung 
 
Das Planungsgebiet wird über das bestehende Straßennetz erschlossen (im Osten: Am Grünbü-
hel, im Süden: Hausbachweg, Kirchplatz). 
 
Das Erschließungskonzept bleibt weitgehend unverändert. Lediglich die von Süden über den 
Hausbachweg geplante Vorfahrt zum Eingangsbereich des Hotels auf der Flur-Nr. 12 wird gering-
fügig Richtung Westen verschoben. Die geplante Tiefgarage kann sowohl unmittelbar vom Ein-
gangsbereich als auch – wie schon bisher geplant – direkt vom Hausbachweg angefahren werden. 
 
Die Anlieferungen für die Hotelküche sowie den Hotelbedarf erfolgen über die Straße „Am Grün-
bühel“. Die geplante Festsetzung von Mitarbeiterwohnungen in den Gebäuden auf den unmittel-
bar nördlich angrenzenden Grundstücken mit den Flur-Nrn. 11/4 und 12/7 ermöglicht eine kurze 
Anbindung an den geplanten Neubau des Hotel Post. Die Stellplätze der Mitarbeiterwohnungen 
befinden sich in der Tiefgarage auf der Flur-Nr. 12/7 (8 Stellplätze) sowie oberirdisch auf der Flur-
Nr. 11/8 (11 Stellplätze). 
 
Das auf der Flur-Nr. 12 eingetragene Geh- und Fahrrecht zugunsten der Flur-Nr. 9/3 (Anwesen 
Seerosenweg 8) bleibt bestehen, da dieser Bereich in seiner bisherigen Nutzung unverändert ist. 
Das auf der Flur-Nr. 12 sowie der Flur-Nr. 11/3 eingetragene Geh- und Fahrrecht zur Parzelle 
12/7 wird tatsächlich nicht mehr in Anspruch genommen. Die Zufahrt zur Tiefgarage auf der Flur-
Nr. 12/7 erfolgt über die Flur-Nr. 11/8, die vom Eigentümer der Flur-Nr. 12/7 erworben wurde. 
 
Neben einer Wasserleitung, die im südlichen Bereich der Flur-Nr. 11/3 und anschließend entlang 
der Grenze von Flur-Nr. 11/8 zu Flur-Nr. 12/7 verläuft, existiert noch ein Schmutzwasserkanal, der 
ca. 5 m westlich der Grenze zu Flur-Nr. 11/8 verläuft und anschließend parallel zur Wasserleitung 
auf Flur-Nr. 11/3. Bei voller Ausnutzung der Baugrenzen in diesem Bereich ist eine Verlegung des 
Schachtes im 90°-Eck dieses Schmutzwasserkanals erforderlich. 
 
Die Hauptver- und entsorgungsleitungen sind in den Planteil des Bebauungsplanes als Hinweise 
eingetragen, die geplante Trasse des Hausbaches (Verrohrung) als nachrichtliche Übernahme. 
Die Leitungen der Naturwärme Reit im Winkl sind im VEP eingetragen. 
 
Die Wasserversorgung und die zentrale Abwasserentsorgung werden durch die Gemeinde Reit 
im Winkl gewährleistet. Für die Stromversorgung ist die Bayernwerk AG zuständig. 
 
Im östlichen Teil der Flur-Nr. 12 wird der Gemeinde Reit im Winkl eine Fläche von ca. 111 m² 
übertragen, um hier eine Verbreiterung der öffentlichen Verkehrsfläche festsetzen zu können.  
Eine Flächenübertragung ist auch im südlichen Teil der Flur-Nr. 12 geplant. 
Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-
nes obliegt der Gemeinde Reit im Winkl. 
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D. Geplante Änderungen 
 
Durch Änderungen in der Hotelkonzeption wurden entsprechende Anpassungen in der Vorhaben- 
und Erschließungsplanung vorgenommen. Soweit bauleitplanerisch geboten, werden diese in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen. 
 
Kurzzusammenfassung der relevanten Änderungen in der Vorhaben- und Erschließungsplanung 
im Sondergebiet 1: 

o Verlegung des Eingangs- und Empfangsbereichs des Hotels aus dem zentralen einge-
schossigen Bereich in den westlichen Baukörper. Der bisher dort vorgesehene Verkaufs-
bereich entfällt.  

o Die Verlegung des Eingangs- und Empfangsbereichs führt zu einer Verlegung der Vorfahrt 
nach Westen, sodass anschließend eine direkte Abfahrt in die Tiefgarage möglich ist. 

o Durch die Verlegung des Empfangsbereichs kann die Restaurantfläche im Innenbereich 
vergrößert und differenziert gestaltet werden (Aufteilung auf zwei Bereiche: Restaurant / 
Fine Dining). Die Restaurantfläche vergrößert sich zu Lasten der Konferenz-/Wellnessflä-
che. 

o Weitere Änderungen im Inneren des Hotels: Verschiebung von Treppenhäusern, zusätzli-
cher Personenaufzug, Umstrukturierungen im Galeriebereich des obersten Geschosses, 
Suiten mit Galerien 

o Die Freisitzfläche (Terrasse, Biergarten) wird nach Westen vergrößert.  
 
 
Planteil 
 
Im Süden des Hotels im Sondergebiet 1 wurden der Zufahrtsbereich, die Stellplatzanordnung so-
wie die privaten Grünflächen angepasst. Im Norden des nördlichen Baukörpers der Hotelanlage 
wurde eine Stellplatzfläche auf zwei Flächen aufgeteilt. 
 
 
Textliche Festsetzungen 
 
4.1.2: In den Obergeschossen sind die Balkone an den Traufseiten durch senkrechte Zugstäbe 
  zu gliedern.  
 Die Festsetzung gilt somit nicht mehr für die Giebelseiten. 
 
5.2:  Der Stellplatzbedarf richtet sich nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde Reit im Winkl in     
 der jeweils gültigen Fassung. 
 
9.: Bindung an den Durchführungsvertrag 
 Gemäß § 12 Abs. 3a BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB wird festgesetzt, dass im Rahmen 
 der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durch- 
 führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen 
 des Durchführungsvertrages oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages  in 
 beiderseitigem Einvernehmen der Vertragspartner sind zulässig. 
 Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist hier Bestandteil des Durchführungsvertrages. 
 Die Vorgehensweise hat den Vorteil, dass bei kleinen Änderungen des Vorhabens nur der 
 Vertrag angepasst werden muss und kein Änderungsverfahren für den Bebauungsplan er-
 forderlich ist. 
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E. Immissionsschutz 
 
Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Hotel zur Post" durch 
die Gemeinde Reit im Winkl wurde durch das Sachverständigenbüro "Hoock & Partner" mit Da-
tum vom 26.05.2023 ein schalltechnisches Gutachten erstellt.  
 
Dabei wurden auf Grundlage der Angaben des zukünftigen Betreibers Prognoseberechnungen 
zur Ermittlung der Lärmimmissionen durchgeführt, die durch die im Baufenster SO 1 vorgese-
hene Hotelanlage in der schutzbedürftigen Nachbarschaft hervorgerufen werden. Die prognosti-
zierten Beurteilungspegel wurden mit den im Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 genannten Ori-
entierungswerten respektive den Immissionsrichtwerten der TA Lärm eines Mischgebiets vergli-
chen, um zu überprüfen, ob der Untersuchungsbereich der vorgesehenen Nutzungsart zugeführt 
werden kann, ohne die Belange des Lärmimmissionsschutzes im Rahmen der Bauleitplanung zu 
verletzen. Die Berechnungsergebnisse sind auf farbigen Lärmbelastungskarten im Anhang des 
schalltechnischen Gutachtens dargestellt.  
 
Um die grundsätzliche Verträglichkeit des Betriebs der geplanten Hotelanlage mit dem Anspruch 
der Nachbarschaft auf Schutz vor unzulässigen Lärmimmissionen abzusichern, wird eine dem 
Stand der Lärmminderungstechnik entsprechende bauliche Ausführung der Tiefgaragenrampe 
festgesetzt. Weiterhin wird eine nächtliche Nutzung der oberirdischen Stellplätze der Hotelan-
lage per Festsetzung ausgeschlossen.  
 
Auf dieser Grundlage kann der aus lärmschutzfachlicher Sicht konfliktfreie Betrieb der Hotelanlage 
mit dem Schutzanspruch der Nachbarschaft auf Vollzugsebene mit verhältnismäßigen und be-
triebsüblichen Auflagen gewährleistet werden. [3] 
 
 

F. Bodendenkmäler 
 
In unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet befindet sich folgendes Bodendenkmal: 
D-1-8340-0003 „Untertägige spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der 
Kath. Pfarrkirche St. Pankratius in Reit im Winkl und ihrer Vorgängerbauten“ [5]. 
Die bekannten Bodenfunde werden durch das Bauvorhaben nicht berührt. Im historischen Kern 
muss jedoch mit dem Vorhandensein weiterer bislang unbekannter Bodendenkmäler der frühen 
Ortsgeschichte gerechnet werden. 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist eine denkmalrechtli-
che Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren 
bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 
 
 

G. Auswirkungen 
 
Es ist zu erwarten, dass die Verwirklichung der Änderungsplanung die persönlichen Lebensum-
stände der in dem Gebiet oder in den angrenzenden Gebieten wohnenden und arbeitenden Men-
schen nicht wesentlich beeinträchtigen wird.  
 
 
Reit im Winkl, den 11.07.2023 
Geändert: 07.11.2023      
         

 
 
 
................................................. 
Norbert Mißberger   

Dipl.Ing., Architekt, Stadtplaner  
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Grundlagen / Zitierte Unterlagen 
 
[1] Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 16.05.2023 
[2] Regionalplan Südostbayern (18) mit abgeschlossenen Fortschreibungen 
[3] Hoock & Partner Sachverständige PartG mbH, Am Alten Viehmarkt 5, 84028 Landshut: 
 Immissionsschutztechnisches Gutachten - Schallimmissionsschutz. Vorhabenbezogener 
 Bebauungsplan „Hotel zur Post“ der Gemeinde Reit im Winkl, Prognose und Beurteilung 
 von planungsbedingtem Lärm durch im Geltungsbereich geplante Hotelanlage, Projekt 
 Nr.: RIW-5139-02 / 5139-02_E02, 26.05.2023 
[4] blocher partners, Herdweg 19, 70174 Stuttgart: DAixKO – Hotel zur Post – Reit im Winkl,  
 Vorhaben- und Erschließungsplanung, 30.06.2023 
[5] https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi Bayer. Landesamt für Denkmal-
 pflege: Denkmalliste. 
 

https://geoservices.bayern.de/wms/v1/ogc_denkmal.cgi

